Aufnahmeantrag in den Wanderverein
(unter Berücksichtigung der EU-Datenschutzverordnung)

Die neue EU-Datenschutzverordnung gilt ab 25. Mai 2018. Deshalb sollten Sie prüfen, ob Ihr Aufnahmeantrag/das Aufnahmeformular Ihres Vereins noch rechtssicher ist.

Gemäß BGB § 58 (1) soll die Satzung des Vereins den Ein- und Austritt der Mitglieder regeln. Ansonsten gibt es aber keine vereinsrechtlichen Vorgaben zum Aufnahmeverfahren und Aufnahmeantrag. Der Verein ist in der Gestaltung relativ frei. Genau genommen ist auch kein schriftlicher Aufnahmeantrag gesetzlich vorgeschrieben, aber allemal sinnvoll und deshalb bei vielen Vereinen Bestandteil der Vereinssatzung.

Mit der Aufnahme einer natürlichen oder juristischen Person in den Verein wird ein Vertrag geschlossen. Der Aufnahmeantrag hat somit zwei Funktionen. Er ist das Angebot des Vereins mit den entsprechenden Konditionen und gleichzeitig in ausgefüllter Form das Aufnahmeersuchen des Anfragenden.

Mindestabfragen
Daher muss der Aufnahmeantrag mindestens folgende Dinge beinhalten:
1. Name und Anschrift des Antragstellers,
2. Geburtsdatum, zur Prüfung der Volljährigkeit (ggf. für Zustimmung der Eltern),
3. Name und Adresse des Vereins,
4. Willenserklärung, dass der Antragsteller in den Verein aufgenommen werden möchte.

Mitglieder-/Beitragsgruppen
In vielen Vereinen sind verschiedene Mitgliedsgruppen vorgesehen, die ggf. auch im Beitrag unterschiedlich behandelt werden (Studenten, Jugendliche, Fördermitglieder, usw.). In diesem Fall müssen die hierfür notwendigen Informationen im Aufnahmeantrag abgefragt werden. 

Kontaktdaten
Auch Kontaktdaten wie Telefon, Fax, eMail dürfen selbstverständlich abgefragt werden. Allerdings darf das zukünftige Vereinsmitglied die Benennung der hier genannten Daten verweigern, weil diese Informationen zur Erfüllung des Vereinszwecks nicht zwingend erforderlich sind – obschon hilfreich in der Vereinsarbeit.

Datum/Unterschrift
Bestehen Sie auf Datum und Unterschrift im Aufnahmeantrag.
Bei Minderjährigen sind die Unterschriften der gesetzlichen Vertreter (im Regelfall die Eltern) erforderlich. Das gilt auch dann, wenn zum Beispiel der Jugendliche den Beitrag aus eigenen Mitteln (Taschengeld) bezahlt.

Datenschutzhinweise/Erlaubnisse
Die datenschutzrechtlichen Vorgaben sind auch für Vereine relativ streng und ab 25. Mai 2018 noch strenger. Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nur dann erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn dies durch eine Rechtsvorschrift erlaubt ist oder der Betroffene eingewilligt hat. Hierzu empfiehlt sich ein entsprechender Hinweis im Aufnahmeantrag.

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum
Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in elektronischer Datenverarbeitung gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummern, eMail, usw.)

Achtung: Der Gesetzgeber erwartet im Aufnahmeantrag eine Hervorhebung dieser Vorschrift, sie darf nicht ins „Kleingedruckte“.

Mit dem Aufnahmeantrag kann gleichzeitig das Einverständnis des Mitglieds zur Datenerhebung und -verarbeitung eingefordert werden.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung per elektronischer Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, eMail, usw.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Datenweitergabe
Viele Sportvereine müssen Daten der Mitglieder an Dachverbände oder Dritte weitergeben, etwa zur Feststellung von Spielberechtigungen oder aufgrund von Vereinsversicherungen.
An dieser Stelle wird aber darauf hingewiesen, dass der Deutsche Volkssportverband e.V. (DVV) als Dachverband der Sport- und Wandervereine die Daten der Mitglieder eines Mitgliedsvereins nicht abfordert. Lediglich die Vorstandsmitglieder sind in dem Umfang zu melden, wie es im Rahmen des DVV-Regelwerks bzw. des Zweckbetriebs erforderlich ist.
Für Sportvereine kommt folgende Formulierung im Aufnahmeantrag in Betracht:

Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an den
Fachverband ABC zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, usw.
Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden.

Daten und Fotos veröffentlichen 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sind für den Verein unerlässlich. Hierzu zählen Vereinspublikationen und das Internet, aber auch interne Publikationen, wie z.B. das „schwarze Brett“ oder Jahresberichte. Diese Medien leben von Fotos. Dabei ist die Veröffentlichung von Fotos und anderen persönlichen Daten nicht unproblematisch und bedarf in der Regel der vorherigen Erlaubnis durch den Betroffenen.
Folgende Erklärung der Mitglieder wäre hilfreich:

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Rahmen des Vereinszwecks sowie oder satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt.
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Listen für vereinseigene oder IVV-Wanderaktivitäten, Berichte über Ehrungen und Geburtstage, usw.)
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt bzw. auf der Homepage des Vereins unverzüglich entfernt.
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